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      1.     Marktgemeinde Ostermiething – Weihnachtswünsche  

 

Am Himmel leuchten die Sterne so hell und so klar, 

wir wünschen euch ein Frohes Fest &  

ein gutes neues Jahr!  
Bürgermeister Gerhard Holzner und die Gemeindebediensteten der Marktgemeinde Ostermiething 

wünschen viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr! 
 
 
 

 

http://www.ostermiething.at/


 

 

  

      2.     Müllabfuhrplan 2025 



 

 

  

      3.     Winterdienst – Informationen 

ANRAINERPFLICHTEN nach § 93 StVO  
 

Sehr geehrte Damen und Herren!  
Seitens der Marktgemeinde Ostermiething wird auf die gesetzlichen Anrainerverpflichtungen, 
insbesondere gemäß § 93 Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960, BGBl 1960/159 idgF, 
hingewiesen:  
 
§ 93. Pflichten der Anrainer 

„(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von unverbauten, land- 
und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft in 
einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit 
von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein 
Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen. 
Die gleiche Verpflichtung trifft die Eigentümer von Verkaufshütten. 

(1a) In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne Gehsteige gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 für einen 1 m 
breiten Streifen entlang der Häuserfronten. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass Schneewächten oder Eisbildungen von 
den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten entfernt werden. 

(3) Durch die in Abs. 1 und 2 genannten Verrichtungen dürfen Straßenbenützer nicht gefährdet oder behindert 
werden; wenn nötig, sind die gefährdeten Straßenstellen längstens für die Dauer der Verrichtung abzuschranken 
oder sonst in geeigneter Weise zu kennzeichnen. Bei den Arbeiten ist darauf Bedacht zu nehmen, dass der Abfluss 
des Wassers von der Straße nicht behindert, Wasserablaufgitter und Rinnsale nicht verlegt, Sachen, insbesondere 
Leitungsdrähte, Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen nicht beschädigt und Anlagen für den Betrieb von 
Eisenbahnen, insbesondere von Straßenbahnen oder Oberleitungsomnibussen in ihrem Betrieb nicht gestört 
werden. Weiters ist darauf Bedacht zu nehmen, dass Bäume und sonstige Bepflanzungen nicht beschädigt 
werden; bei Streuung mit Salz sind Baumscheiben und Grünflächen von der Bestreuung jedenfalls auszunehmen.  

(6) Zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder Grundstücken auf die Straße ist eine Bewilligung der Behörde 
erforderlich. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt.“ 

 
Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es aus arbeitstechnischen 
Gründen vorkommen, dass die Straßenverwaltung Flächen räumt und streut, hinsichtlich derer die 
Anrainer/Grundeigentümer im Sinne der vorstehend genannten bzw. anderer gesetzlicher Bestimmungen selbst 
zur Räumung und Streuung verpflichtet sind.  

Die Marktgemeinde Ostermiething weist ausdrücklich darauf hin, dass  

• es sich dabei um eine (zufällige) unverbindliche Arbeitsleistung der Marktgemeinde Ostermiething 
handelt, aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann;  

• die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die zeitgerechte und 
ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim verpflichteten Anrainer bzw. 
Grundeigentümer verbleibt;  

• eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im Sinne des § 863 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird.  

 
Die Marktgemeinde Ostermiething ersucht um Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gutes 

Zusammenwirken der kommunalen Einrichtungen und des privaten Verantwortungsbewusstseins 

auch im kommenden Winter wieder eine sichere und gefahrlose Benützung der Gehsteige, Gehwege 

und öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet möglich ist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      4.     Silvesterknaller – Informationen 

Beschränkungen der Verwendung von Silvesterknallern/Feuerwerkskörpern 

Die Verwendung von Feuerwerkskörpern/Silvesterknallern der Kategorie F2 (z.B. Schweizer Kracher, 

Knallfrösche etc.) ist im Ortsgebiet grundsätzlich ganzjährig verboten.  

Innerhalb und in unmittelbarer Nähe zu Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, 

Kirchen, Gotteshäusern sowie Tierheimen und Tiergärten ist die Verwendung von 

Feuerwerkskörpern grundsätzlich immer verboten, auch außerhalb des Ortsgebietes.  

Ebenfalls grundsätzlich verboten ist die Verwendung von Silvesterknallern/Feuerwerkskörpern der 

Kategorie F2 (z.B. Schweizer Kracher, Knallfrösche etc.) innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe zu 

größeren Menschenansammlungen, egal ob innerhalb oder außerhalb des Ortsgebiets. 

Feuerwerkskörper/Silvesterknaller der Kategorien F1 (z.B. Wunderkerzen, Knallbonbons, 

Knallerbsen etc.) und F2 (z.B. Schweizer Kracher, Knallfrösche etc.) dürfen nur einzeln und 

voneinander getrennt angezündet werden. 

Die Verwendung in der Nähe von Tankstellen und anderen leicht entzündlichen oder 

explosionsgefährdeten Gegenständen, Anlagen und Orten ist verboten. 

 

      5.     Klima Tipps – klimafreundlich heizen 



 

 

  

      6.     ÖGK – Termine 2025 

 

Haben Sie Fragen rund um 
Versicherungsschutz, 
Mutterschaftsleistungen, 
Krankengeld & Co.? Unsere 
mobilen 
Kundenbetreuer/innen 
beraten Sie gerne im 
Gemeindeamt Ostermiething, 
Bergstraße 30, 5121 
Ostermiething: 
 

Servicestelle 
Ostermiething                 
 

Jeden 2. und 4. Donnerstag 

im Monat  

von 09:00 - 11:00 Uhr 

Österreichische Gesundheitskasse 

Krabbelstube Ostermiething 
 

Anmeldefrist Krabbelstube für das Jahr 2025/26 ist der Freitag, 15.02.2025 
 

Anmeldung an folgenden Tagen unter der Nummer 06278/21025 möglich: 

                                                                                                          

Montag:  08:00 - 11:30 

Dienstag:  08:00 - 11:30                                                          

Mittwoch:  08:00 - 11:30 

Donnerstag:  08:00 - 11:30 

 

Das Team der Krabbelstube freut sich über eure Vormerkung! 

 

 

      7.     Krabbelstube Ostermiething – Anmeldung 2025/2026 

 



 

  

      8.     Marktmusikkapelle Ostermiething – Kirchenkonzert 



 

 

  

      9.     Ostermiethinger Adventmarkt  

      10.     FF Ostermiething – Glühkindl´n  



 

 

 12.   UFC Ostermiething – Kinderfasching    13.   UFC Ostermiething – Faschingsball   

      11.     Krippenfreunde Ostermiething – Krippenausstellung  


